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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

In der Herbstsession 2015 nahm der Nationalrat ein Postulat Schneider Schüttel (sp, FR)
an, das den Bundesrat auffordert zu prüfen, wie Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen beim Auffinden ihrer Sparhefte unterstützt werden können.
Konkret sollen Betroffene bei Banken für die Nachforschungen keine Gebühren
bezahlen müssen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga begrüsste den Vorstoss insofern,
dass er genau in die Richtung gehe, die der Bundesrat in der Vernehmlassungsvorlage
zum Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 – dem Gegenentwurf zur Wiedergutmachungsinitiative –
vorgesehen habe. 1

POSTULAT
DATUM: 21.09.2015
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung seines Entwurfs zum Bundesgesetz über die
Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981
empfahl der Bundesrat ein Postulat Schneider Schüttel (sp, FR) zur Abschreibung. Das
Postulat hatte den Bundesrat beauftragt, zu prüfen, inwiefern Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen bei der Suche nach ihren Guthaben auf Sparheften unterstützt
werden können. Der Gesetzesentwurf – als indirekter Gegenvorschlag zur
Wiedergutmachungsinitiative – erfülle laut dem Bundesrat das Anliegen des Postulats,
da er vorsehe, dass insbesondere die kantonalen Archive auf Ersuchen hin abklären, ob
in ihren Aktenbeständen Informationen über allfällige Sparguthaben von Betroffenen
enthalten sind. Bei allfälligen Hinweisen auf ebensolche Sparguthaben sollen die
betroffenen Personen oder ihre Rechtsnachfolger die erforderlichen Abklärungen
unentgeltlich vornehmen können. Der Nationalrat schrieb das Postulat daher im Juni
2016 ab. 2

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

Mit der stillschweigenden Annahme eines Postulats Caroni (fdp, AR) in der
Sommersession 2018 erteilte der Ständerat dem Bundesrat den Auftrag, eine Übersicht
über die verschiedenen Definitionen und Rechtsfolgen des Konkubinats im geltenden
Recht zu erstellen. Im geltenden Recht knüpften zahlreiche Rechtsfolgen an das
Vorliegen eines Konkubinats an, der dazugehörige Rechtsbegriff variiere jedoch von
Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet, begründete der Postulant seinen Vorstoss. Vor dem
Hintergrund zukünftiger familienpolitischer Diskussionen, etwa über die Ehe für alle
oder über den PACS, sei diese Grundlagenarbeit unabdingbar. Auch der Bundesrat
hatte das Postulat begrüsst. 3

POSTULAT
DATUM: 11.06.2018
KARIN FRICK

Nach bestehender Praxis müssen die Erstellung von Vorsorgeaufträgen und andere
Rechtshandlungen der ausserordentlichen Vermögensverwaltung, die von der
gesetzlichen Vertretung für eine urteilsunfähige Person vorgenommen werden, durch
die Kesb validiert werden. Ein Postulat Schenker (sp, BS) stellte die Notwendigkeit
dieser Validierung infrage und beauftragte den Bundesrat zu prüfen, ob bei solchen
Rechtshandlungen durch Ehegattinnen oder Ehegatten bzw. eingeschriebene
Partnerinnen oder Partner auf die Zustimmungspflicht der Kesb verzichtet werden
könnte. Mit der Stärkung der Selbstbestimmung und der gesetzlichen Vertretung im
Erwachsenenschutz könne dem bestehenden Misstrauen der Gesellschaft gegenüber
dieser Behörde entgegengewirkt werden, so die Motionärin. Die grosse Kammer nahm
den Vorstoss in der Herbstsession 2019 stillschweigend an und folgte damit auch dem
Antrag des Bundesrates. 4

POSTULAT
DATUM: 27.09.2019
CATALINA SCHMID
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Grundrechte

2011 hatte das Parlament einer parlamentarischen Initiative Rechsteiner (sp, SG) Folge
gegeben, die ein Gesetz zur Rehabilitierung der administrativ versorgten Menschen
forderte. Konkret geht es um Personen, die bis 1981 wegen "Arbeitsscheue",
"lasterhaften Lebenswandels" oder "Liederlichkeit" von Verwaltungsbehörden in
psychiatrische Anstalten und Strafanstalten eingewiesen wurden. Im Berichtjahr legte
die Rechtskommission des Nationalrates einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor.
Dieser sieht eine Anerkennung des den Opfern zugefügten Unrechts vor und beauftragt
den Bundesrat mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der administrativen
Versorgung. Weiter sollen die Betroffenen Zugang zu ihren Akten erhalten. Im Rahmen
des Bundesgesetzes nicht geregelt wird jedoch die Frage nach einer finanziellen
Wiedergutmachung. Es sei nicht Aufgabe des Bundes, für auf kantonaler und
kommunaler Ebene begangenes Unrecht aufzukommen. Genau diese nicht enthaltene
Regelung prägte die Debatte in den Räten. Der Nationalrat fasste schliesslich mit 142 zu
45 Stimmen bei 4 Enthaltungen einen Beschluss nach dem Entwurf seiner Kommission.
Dagegen votierte die Mehrheit der SVP, allerdings ohne ihre Argumente gegen die
Rehabilitierung darzulegen. Die Frage der finanziellen Wiedergutmachung war
Gegenstand eines Runden Tisches. Die Organisationen der Opfer forderten die
Einrichtung eines Fonds für Härtefälle in der Höhe von 50 Mio. CHF. Das Geld solle von
der Täterseite bereitgestellt werden. Am 11. April des Berichtjahres fand in Bern ein
Gedenkanlass statt. Er eröffnete eine umfassende Auseinandersetzung mit diesem
dunklen Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.2013
NADJA ACKERMANN

Mit den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen soll ein dunkles Kapitel der Schweizer
Sozialgeschichte aufgearbeitet werden. Dabei wird an verschiedenen Stellen angesetzt:
Zum einen will der Staat durch Gedenkanlässe und die Einsetzung eines Runden Tisches
das begangene Unrecht anerkennen. Der bekundete Wille zur Wiedergutmachung wird
unterstützt durch die Einrichtung kantonaler Anlaufstellen, eine erleichterte
Akteneinsicht für die Betroffenen, eine wissenschaftliche Untersuchung sowie die
Information der breiten Öffentlichkeit. Zum anderen verabschiedete das Parlament ein
Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen. Am meisten
mediale Aufmerksamkeit erregte die durch den Runden Tisch für die Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen beschlossene Schaffung
eines hauptsächlich staatlich finanzierten Solidaritätsfonds. Um Streitigkeiten über die
Betroffenheit zu vermeiden, wird dabei allen Opfern ein einheitlicher Betrag
ausgezahlt. Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Grundlage für den
Solidaritätsfonds sollten die Opfer finanzielle Unterstützung aus dem von der
Glückskette verwalteten Soforthilfefonds beantragen können. Bis Oktober 2014 wurden
bereits 500 Gesuche eingereicht. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

In der Frühlingssession verabschiedete die Bundesversammlung ein auf eine
parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG) zurückgehendes Bundesgesetz über die
Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen. Zu den Opfern dieser Art
fürsorgerischer Zwangsmassnahmen zählen Menschen, die bis 1981 von
Verwaltungsbehörden aufgrund von Tatbeständen wie "Arbeitsscheue", "lasterhaftem
Lebenswandel" oder "Liederlichkeit" ohne gerichtliches Verfahren in Anstalten
eingewiesen wurden. Neben der gesetzlichen Anerkennung des begangenen Unrechts
bringt der Erlass ein umfassendes Akteneinsichtsrecht für die Betroffenen. Weiter sieht
er eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Fälle durch eine unabhängige
Expertenkommission vor. Nicht vorgesehen sind jedoch finanzielle
Wiedergutmachungen. 
Nachdem der Nationalrat 2013 dem Entwurf des Bundesgesetzes zugestimmt hatte,
schuf der Ständerat im Frühjahr 2014 eine kleine Differenz. Die kleine Kammer zeigte
sich einmal mehr als Vertreter des Föderalismus und forderte die Streichung der
Bestimmung, die eine 80-jährige Schutzfrist für Akten administrativ Versorgter vorsah.
Die kantonalen Schutzfristen seien ausreichend und es gäbe daher keinen Grund, in die
kantonale Archivhoheit einzugreifen und die Schutzfristen zu harmonisieren. Da sowohl
die Wissenschaft als auch die Betroffenen aber jederzeit ein Einsichtsrecht haben, ist
die Schutzfristfrage von untergeordneter Bedeutung, weshalb der Nationalrat der
Änderung zustimmte. Das Bundesgesetz konnte so im Nationalrat mit 142 zu 34
Stimmen bei 19 Enthaltungen und im Ständerat einstimmig verabschiedet werden. Nach
ungenutzt verstrichener Referendumsfrist konnte das Gesetz am ersten August 2014 in
Kraft treten. Im November 2014 setzte der Bundesrat dann eine unabhängige,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN
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multidisziplinär zusammengesetzte Expertenkommission unter der Leitung des Zürcher
alt Regierungsrats Markus Notter ein, welche die administrativen Versorgungen vor 1981
aufarbeiten wird. 7

Am 6. März 2014 lancierte ein überparteiliches Komitee (ohne SVP) unter der Leitung
der Guido Fluri Stiftung eine Volksinitiative zur Wiedergutmachung für Verdingkinder
und Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen («Wiedergutmachungsinitiative»).
Gefordert wurde insbesondere eine finanzielle Wiedergutmachung des erlittenen
Unrechts durch die Schaffung eines mit CHF 500 Mio. dotierten Fonds. Weiter soll eine
wissenschaftliche Aufarbeitung der Vorfälle geleistet und eine öffentliche Diskussion
geführt werden. Mit dem Instrument der Volksinitiative sollen die bereits gestarteten
Prozesse der Rehabilitierung, wie sie das Bundesgesetz über die Rehabilitierung
administrativ versorgter Menschen und der Runde Tisch vorsahen, beschleunigt
werden. Kurz vor Weihnachten 2014 konnte das Komitee die Initiative mit über 110‘000
Unterschriften einreichen. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.12.2014
NADJA ACKERMANN

Im Juni 2015 gab der Bundesrat als indirekten Gegenentwurf zur
Wiedergutmachungsinitiative ein Bundesgesetz über die Aufarbeitung der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in die
Vernehmlassung. Insgesamt 300 Millionen Franken sollen demnach als
Solidaritätsbeiträge an die schätzungsweise 12'000 bis 15'000 noch lebenden Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen ausgezahlt werden. Die
Hintergründe, das Ausmass und die Auswirkungen der damaligen Praktiken sollen in
einer umfassenden wissenschaftlichen Untersuchung beleuchtet werden. Des Weiteren
enthält die Vorlage Massnahmen zur Aktensicherung und Regelungen für die
Akteneinsicht sowohl für Betroffene als auch für die Forschung. Betroffenen soll zudem
Beratung und Unterstützung durch kantonale Anlaufstellen angeboten sowie – wie auch
in einem Postulat Schneider Schüttel (sp, FR) gefordert – die Suche nach früheren
Sparguthaben erleichtert werden. Die Gesetzesvorlage sieht überdies vor, dass Zeichen
der Erinnerung errichtet werden sollen. Der Vorteil des indirekten Gegenvorschlags des
Bundesrates liegt vor allem darin, dass auf diesem Weg eine schnellere Aufarbeitung
der Ereignisse möglich ist als über eine Verfassungsrevision. Dadurch können möglichst
viele der zum Teil betagten oder gesundheitlich angeschlagenen Opfer noch eine
Anerkennung für ihr Leiden erhalten. Hauptinitiant Guido Fluri begrüsste den Vorschlag
des Bundesrates grundsätzlich, möchte aber vorerst noch an den Anliegen des
Initiativkomitees wie einem umfangreicheren Entschädigungsfonds und der Bemessung
der Entschädigungshöhe nach dem erlittenen Unrecht festhalten. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.06.2015
KARIN FRICK

Die Wiedergutmachungsinitiative und der indirekte Gegenentwurf des Bundesrates in
Form des Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 waren in der Aprilsession 2016
Gegenstand der Beratung im Nationalrat. Der Bundesrat hatte dem Nationalrat drei
Entwürfe vorgelegt: den Bundesbeschluss über die Volksinitiative, das Bundesgesetz als
indirekten Gegenvorschlag und einen Bundesbeschluss über die Finanzierung der
Solidaritätsbeiträge. Da im Fall der Volksinitiative Eintreten obligatorisch ist, drehte
sich die Eintretensdebatte um die beiden letztgenannten Vorlagen. Die Mehrheit der
RK-NR beantragte ihrem Rat Eintreten. Sie unterstütze die Ziele der Initiative,
bevorzuge aber den indirekten Gegenvorschlag, da dieser rascher umgesetzt werden
könne und schnelle Hilfe in Anbetracht des fortgeschrittenen Alters und des
Gesundheitszustands vieler Opfer sinnvoll sei. Eine Kommissionsminderheit stellte
einen Nichteintretensantrag. Sie war der Meinung, der Staat dürfe nicht einfach so
ohne rechtliche Grundlage Geld verteilen, da Grundlage und Schranke staatlichen
Handelns eben das Recht sei. Die rechtlichen Ansprüche der Opfer seien bereits
verjährt und auch die Verjährung sei eine „Errungenschaft des Rechtsstaates“, führte
Claudio Zanetti (svp, ZH) aus. Im Rat sprach sich nur aus der SVP-Fraktion eine Mehrheit
für Nichteintreten aus. Fraktionssprecher Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) erklärte, er gehe
davon aus, dass alle Vorfahren nach bestem Wissen und Gewissen das für sie Richtige
getan hätten und man sie dafür nicht verurteilen dürfe, nur weil die heutige
Gesellschaft andere Anschauungen entwickelt habe. Mit einer deutlichen Mehrheit von
142 zu 28 Stimmen bei 10 Enthaltungen trat die grosse Kammer schliesslich auf die
beiden Vorlagen ein.

In der Detailberatung ergänzte der Nationalrat das Bundesgesetz um zwei

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.04.2016
KARIN FRICK
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Bestimmungen. Erstens beschränkte er die Solidaritätszahlungen auf höchstens 25'000
Franken pro Opfer. Zweitens sollen Forderungen, die ihren Rechtsgrund unmittelbar in
einer fürsorgerischen Zwangsmassnahme oder einer Fremdplatzierung haben und sich
gegen die Opfer oder deren Angehörige richten, beispielsweise Heimkosten, mit
Inkrafttreten des Gesetzes automatisch erlöschen. Die so abgeänderte Vorlage wurde
mit 143 zu 26 Stimmen bei 13 Enthaltungen gutgeheissen. Matthias Aebischer (sp, BE)
versprach, sich im Initiativkomitee für den Rückzug der Initiative stark zu machen, sollte
der indirekte Gegenvorschlag im Parlament angenommen werden. Die beiden anderen
Entwürfe wurden von der grossen Kammer diskussionslos angenommen. Damit schloss
sich der Nationalrat dem Bundesrat an und empfahl die Initiative zur Ablehnung. 10

Zwei Jahre nach der Schaffung eines entsprechenden Fonds im April 2014 sind
insgesamt CHF 8,7 Mio. Soforthilfe an Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in
einer finanziellen Notlage ausgezahlt worden. Von den durch die Glückskette
verwalteten Geldern wurde 1117 Personen mit Beträgen zwischen 4000 und 12'000
Franken geholfen. Der Soforthilfefonds dient als Überbrückungslösung, bis die
gesetzlichen Grundlagen für die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen geschaffen sein werden. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.07.2016
KARIN FRICK

Als Zweitrat befasste sich in der Herbstsession 2016 der Ständerat mit der
Wiedergutmachungsinitiative und dem indirekten Gegenentwurf des Bundesrates. Die
vorberatende Kommission beantragte Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrates  in allen Punkten. Dennoch hatte die kleine Kammer zuerst über einen
Nichteintretensantrag zu befinden; Werner Hösli (svp, GL) war der Ansicht, man solle
besser das Volk über die Initiative abstimmen lassen als hier ohne Volksbefragung zu
legiferieren. Mit seiner Argumentation konnte er jedoch kein anderes
Ständeratsmitglied überzeugen und so wurde Eintreten mit 36 zu 1 Stimme
beschlossen. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis stimmte der Ständerat auch der
Gesetzesvorlage zu. Wie schon der Nationalrat nahm auch der Ständerat den
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Solidaritätsbeiträge diskussionslos an und
empfahl die Volksinitiative zur Ablehnung. In der Schlussabstimmung wurde das
Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 im Nationalrat mit 149 zu 47 Stimmen bei 2 Enthaltungen
und im Ständerat mit 39 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen angenommen. Wie sich in den
Debatten schon gezeigt hatte, stammte sämtliche Opposition aus dem
rechtsbürgerlichen Lager.

Bei den Initianten war die Freude über diesen Parlamentsentscheid gross: Es sei ein
„grosser Moment nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Schweiz“, werden die
Mitinitianten Joachim Eder (fdp, ZG) und Matthias Aebischer (sp, BE) im Tages-Anzeiger
zitiert. Hauptinitiant Guido Fluri sprach von einem „historischen Tag“ und liess
verlauten, er sei „stolz, Bürger dieses Landes zu sein“. Wie angekündigt zog das
Initiativkomitee nach der Annahme des Gegenvorschlags durch das Parlament sein
Begehren zurück. Die Referendumsfrist für das Gesetz läuft bis am 26. Januar 2017;
verstreicht sie ungenutzt, wird es im April 2017 – nur gut zwei Jahre nach Einreichung
der Initiative – in Kraft treten. Ab dann werden die Betroffenen ein Jahr Zeit haben, um
ein Gesuch für einen Solidaritätsbeitrag zu stellen. Fluri zeigte sich optimistisch, dass
die ersten Auszahlungen bereits 2018 erfolgen könnten. Wichtiger als das Geld sei
jedoch die Anerkennung des Unrechts, betonte er. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2016
KARIN FRICK

Die Rechtskommissionen beider Räte gaben im Herbst 2019 einer parlamentarischen
Initiative Comte (fdp, NE) Folge, mit der den Opfern fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen eine Fristverlängerung für die Einreichung der Gesuche um einen
Solidaritätsbeitrag gewährt werden sollte. Nach Kenntnisnahme des Schlussberichts der
Unabhängigen Expertenkommission Administrative Versorgungen entschlossen sich
beide Kommissionen dazu, deren Empfehlung nachzukommen, die einjährige Frist zur
Einreichung der Gesuche abzuschaffen. Den betroffenen Personen falle es oftmals
schwer, gegenüber den Behörden mit Forderungen aufzutreten, argumentierte der
Initiant, und deshalb wäre eine Fristerstreckung «ein Akt der Menschlichkeit», sodass
auch Personen entschädigt werden könnten, denen es durch das erlittene Leid
unmöglich war, sich an die vorgegebene Frist zu halten. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.11.2019
KARIN FRICK
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In der Fragestunde vom 18. März 2019 bemerkte Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), dass die Auszahlung des Solidaritätsbeitrages an Betroffene der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen zur Kürzung von deren Ergänzungsleistungen (EL)
führen kann. In seiner Antwort auf die entsprechende Frage Schneider Schüttels
erklärte der Bundesrat, der Solidaritätsbeitrag sei gemäss geltendem Recht bei der
Berechnung der Ergänzungsleistungen zwar nicht als Einnahme, aber als
Vermögensbestandteil anzurechnen. Dass ehemalige Verdingkinder und
Administrativversorgte aufgrund der Solidaritätszahlung Einbussen bei den
Ergänzungsleistungen hinnehmen müssten, dürfe aber nicht sein; zur Behebung dieses
Missstandes sei eine Gesetzesänderung notwendig.
Ende August rückte ein Beitrag der SRF-Sendung «Kassensturz» über eine betroffene
Frau, deren Ergänzungsleistungen aufgrund des Solidaritätsbeitrags gekürzt worden
waren, die Diskussion ins Licht der Öffentlichkeit. Daraufhin reichten die
Rechtskommissionen beider Räte zwei gleichlautende Motionen ein mit der Forderung,
die Genugtuung für ehemalige Verdingkinder sei ohne Anrechnung an die
Ergänzungsleistungen auszubezahlen (Mo. 19.3971 und Mo. 19.3973). Zeitgleich nahm
sich auch die SGK-SR des Problems an und beschloss einstimmig, eine entsprechende
parlamentarische Initiative auszuarbeiten. Sie hoffte, auf dem Weg der
parlamentarischen Initiative schneller zur angestrebten Gesetzesänderung zu gelangen
als via Motion. Ihre Schwesterkommission stimmte der Initiative denn auch kurz darauf
zu, sodass die SGK-SR noch im Oktober einstimmig einen Erlassentwurf verabschieden
konnte. Dieser sah vor, dass Solidaritätsbeiträge künftig bei der Berechnung der
Ergänzungsleistungen nicht mehr als Vermögen oder Vermögenserträge gewertet
werden und dass bereits erfolgte EL-Kürzungen aufgehoben und den Betroffenen
zurückerstattet werden. In seiner Stellungnahme räumte der Bundesrat ein, dass die in
den bekannten Fällen angewandte Ausnahmeregel «in einem gewissen Widerspruch
zum Grundsatz, wonach der Solidaritätsbeitrag nicht zur Reduktion von Sozial- und
Ergänzungsleistungen führen soll», stehe. Er versicherte dem Kommissionsentwurf
deshalb seine Unterstützung. Unverändert passierte die Vorlage in der Wintersession
2019 beide eidgenössischen Räte oppositionslos und wurde in den
Schlussabstimmungen jeweils einstimmig angenommen. Zusätzlich hiessen die Räte
auch die Motionen ihrer jeweiligen Rechtskommissionen mit demselben Anliegen gut. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2019
KARIN FRICK

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Durant la session d’automne, le Conseil national a transmis un postulat Carobbio
Guscetti (ps, TI) au sujet des entreprises sociales. Le texte invite le Conseil fédéral à
rédiger un rapport sur ces entreprises dont le but consiste à réinsérer dans le monde
du travail les personnes sans emploi en leur permettant d'exercer une activité
productive. 15

POSTULAT
DATUM: 27.09.2013
LAURENT BERNHARD

Le Conseil fédéral a transmis son rapport sur le rôle des entreprises sociales, en
réponse au postulat Carobbio Guscetti (ps, TI). Aucune définition ne fait l'unanimité.
Toutefois, ce type d'entreprise poursuit un double objectif, à la fois économique et
social. En Suisse, non soumises à une forme juridique spécifique, elles prennent donc
différentes formes. Les mesures d'insertion professionnelle dans le domaine de de
l’assurance-invalidité (AI) et de l’assurance-chômage (AC) se fondent sur la législation
fédérale. Celles relevant de la politique en matière d'handicap et d'aide social reposent
sur les législations cantonales. D'après une étude, la Suisse compte environ 300
entreprises sociales, dont 7'700 collaborateurs et 32'000 bénéficiaires. Exonérées de
l'impôt pour la plupart, elles se financent grâce aux recettes commerciales, aux
contributions des pouvoirs publics et des dons. Le postulat est classé. 16

BERICHT
DATUM: 31.10.2016
DIANE PORCELLANA
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Eine von der EU finanzierte Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen sozialer
Schicht und Gesundheit in elf westeuropäischen Ländern. Die geringsten Unterschiede
zeigten sich dabei in der Schweiz, in Deutschland (West) und in Spanien, die grössten in
Schweden, Norwegen und Dänemark. Im Mittelfeld lagen Grossbritannien, Frankreich,
die Niederlande, Finnland und Italien. Mit Ausnahme der Krebserkrankungen steht der
soziale Status in der Schweiz im europäischen Vergleich eher gering mit der
Sterblichkeit in Zusammenhang, insbesondere bei den Herz-Kreislauf-Problemen, die
in der Schweiz zu 10%, in den nordeuropäischen Ländern und in Grossbritannien
hingegen zu 50% an die (untere) soziale Schicht gekoppelt sind. Welche Gründe für die
schichtspezifisch unterschiedlichen Krankheitsbilder in den westeuropäischen Staaten
verantwortlich sind, soll in weiteren Studien abgeklärt werden. 17

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.06.1998
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die grosse Kammer überwies ein vor allem von der SP und der CVP getragenes Postulat
Widmer (sp, LU), welches den Bundesrat einlädt, die Einführung eines Bonus bei der
AHV für Freiwilligenarbeit im Sozialbereich zu prüfen. Diese Gutschrift soll Personen
gewährt werden, die nicht erwerbstätig sind oder deren Einkommen nicht zum Bezug
der AHV-Maximalrente berechtigt. 18

POSTULAT
DATUM: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI

Ergänzungsleistungen (EL)

Nur als Postulat überwiesen wurde eine Motion Keller (cvp, AG), welche eine
Verbesserung der Ergänzungsleistungen und eine einheitliche zehnjährige Karenzfrist
für Ausländer und Flüchtlinge verlangte. 19

MOTION
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Im Juni 2019 reichte Roberto Zanetti (sp, SO) eine Motion mit dem Titel
«Ersatzleistungen für befristete Drittbetreuungskosten infolge krankheits- oder
unfallbedingter Unfähigkeit zur Betreuung von betreuungsbedürftigen Personen» ein,
der von allen sechs amtierenden Ständerätinnen mitunterzeichnet worden war. Trotz
sperrigem Titel sei der Inhalt des Vorstosses sehr einfach, erklärte er dem Ständerat in
der Herbstsession 2019. Wenn einer von zwei arbeitstätigen Ehepartnern mit Kindern
aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit über eine gewisse Zeit ausfalle, benötige
die Familie eine Lösung für die Kinderbetreuung. Entweder kümmere sich der andere
Ehepartner oder die andere Ehepartnerin um die Kinder und gehe nicht mehr arbeiten
– was üblicherweise nicht sehr einfach einzurichten sei –, man finde eine Lösung im
Familien- oder Bekanntenkreis oder die Eltern müssten eine
Drittbetreuungsmöglichkeit suchen – was jedoch je nach Dauer des Ausfalls sehr teuer
sein könne. So koste eine nichtsubventionierte Kita-Betreuung an fünf Tagen pro
Woche für einen Monat in den meisten Kantonen zwischen CHF 2200 und 2700. Diese
Drittbetreuungskosten stellten somit ein «Loch im Netz der sozialen Sicherheit» dar,
das «eine Mittelstandsfamilie an den Rand des Ruins bringen» könne und das folglich
gestopft werden müsse. 
Der Bundesrat anerkannte zwar die Problematik, sah deren Lösung jedoch nicht auf
Bundesebene. Einerseits gebe es private oder öffentliche Entlastungs- und Notdienste
sowie private Möglichkeiten der Kostendeckung wie eine Privatversicherung,
andererseits sei die Lösung dieses Problems aufgrund des Subsidiaritätsprinzips Sache
der Kantone und Gemeinden. Mehr Unterstützung erfuhr der Vorstoss im Ständerat
durch einen Ordnungsantrag von Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG), mit dem sie die
Überweisung des Vorstosses zur Vorprüfung an die zuständige Kommission beantragte.
Stillschweigend nahm die kleine Kammer den Ordnungsantrag an. 20

MOTION
DATUM: 12.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

In einer Studie liess das Bundesamt für Statistik die Determinanten sozialer Isolation
untersuchen. Der Bericht kam zum Schluss, dass soziale Isolation vorwiegend jene
Bevölkerungsgruppen betrifft, die schon verschiedenen anderen sozialen Risiken
ausgesetzt sind, insbesondere Armut und Arbeitslosigkeit. Besonders stark wirkt sie
sich bei Menschen mit schlechter Gesundheit, bei ausländischen Staatsangehörigen
oder bei Menschen aus, die nach der obligatorischen Schulzeit keine höhere Ausbildung
genossen haben, sowie bei älteren Menschen. 21

BERICHT
DATUM: 01.07.2006
MARIANNE BENTELI

Familienpolitik

La commission nationale d’éthique et de médecine a présenté ses conclusions
concernant l’intersexualité. La commission a clairement pris position contre des
interventions chirurgicales visant à déterminer artificiellement le sexe d’un enfant né
avec un sexe indéterminé en l’absence de problèmes médicaux. En outre, la
commission a soutenu une meilleure prise en charge des interventions médicales et a
demandé une plus grande souplesse de l’état civil concernant les modifications de
sexe. 22

BERICHT
DATUM: 10.11.2012
EMILIA PASQUIER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

In ihrer Wahlplattform 95 «Die Schweiz muss wieder sozialer werden» sprach sich die
SP gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik aus und forderte einen Ausbau des
Sozialstaats über Steuererhöhungen sowie Sparpotentiale, die sie im Strassenbereich,
in der Landwirtschaft, in der Landesverteidigung und im Zivilschutz ortete. Ausserdem
stellte die Partei «14 Thesen gegen die Erwerbslosigkeit» vor, in denen sie in einem
ersten Schritt die 40-Stunden-Woche, mittelfristig die 35-Stunden-Woche anstrebt. 23

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 04.09.1995
EVA MÜLLER

An einem Sonderparteitag im März forderte die SVP eine finanziell tragbare
Sozialpolitik. Parteipräsident Maurer führte an, dass trotz explodierender Beiträge die
Sozialwerke fast ausnahmslos vor einem Schuldenberg oder leeren Kassen stünden. Die
Lösung des Problems dürfe nicht der kommenden Generation auferlegt werden. Die
Beitragsexplosion sei nicht zuletzt auf die Vollkaskomentalität vieler Versicherter
zurückzuführen. Die Delegierten stimmten einem Grundsatzpapier zu, welches
langfristig eine Ausgabenreduktion auf das Niveau von 1990 zum Ziel hat. Bei der AHV
erachtet die Partei eine Erhöhung des Rentenalters für sinnvoll. Einer Flexibilisierung
will sie nicht im Wege stehen, falls diese nicht zu Mehrausgaben führe. Schliesslich
sollten die zur Verfügung stehenden Mittel (Nationalbankgold, Spielbankenerträge)
besser genutzt werden. 24

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 06.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Linke und ökologische Parteien

Die eingeleitete Öffnung der PdA für neue Ideen und Themen wurde mit der Lancierung
der Volksinitiative «Frauen und Männer» konkretisiert. Diese verlangt eine
Quotenregelung von maximal 60% des gleichen Geschlechts für alle politischen
Behörden mit fünf oder mehr Mitgliedern. Gleichzeitig hat die Partei eine zweite
Initiative, «Gleiche Rechte in der Sozialversicherung», lanciert. Diese fordert die
Durchsetzung des Gleichheitsartikels in den Sozialwerken. 25

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.09.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Konservative und Rechte Parteien

Nationalrat und SD-Zentralpräsident Rudolf Keller (BL) lancierte einen Aufruf zu einem
«Amerika-Boykott», da er sich die Boykott-Drohungen amerikanischer Behörden im
Zusammenhang mit der Schweizer Rolle im Zweiten Weltkrieg nicht mehr gefallen
lassen wollte. In einem Communiqué rief er dazu auf, «sämtliche amerikanischen und
jüdischen Waren, Restaurants und Ferienangebote solange zu boykottieren, bis diese
gemeinen und völlig unberechtigten Angriffe und Klagen gegen die Schweiz» aufhörten.
Dazu präzisierte er, dass sich der Boykottaufruf nicht gegen jüdisch-schweizerische
Firmen, sondern ausschliesslich gegen jüdisch-amerikanische richtete. Gegen ihn
wurde ein Verfahren gegen das Antirassismusgesetz eröffnet. 26

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 14.07.1998
URS BEER

Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) und der Arbeitgeberverband ergriffen
zusammen das Referendum gegen die von einer SP-CVP-GP-Mehrheit im Parlament
beschlossene Vereinheitlichung der bisher gemäss kantonalem Recht ausbezahlten
Kinderzulagen. Da die neuen Minimalbeträge über den Ansätzen der meisten Kantone
liegen, waren für diese weitgehend von den Arbeitgebern finanzierten Sozialleistungen
mit Mehrkosten von rund 700 Mio Fr. pro Jahr zu rechnen. In der Volksabstimmung
unterlagen die Unternehmer bei einem Ja-Stimmenanteil von 68% deutlich. 27

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 04.05.2006
HANS HIRTER

Sozialwesen, Soziale Gruppen

In der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) brach ein alter
Konflikt über die Funktion und Rolle dieses Dachverbandes von mehr als achtzig
Jugendorganisationen wieder einmal aus. Anlass war der Beschluss einer
Delegiertenversammlung, als Konsequenz aus der Staatsschutzaffäre den Rücktritt
des Bundesrates zu verlangen sowie den Vorstand zu ermächtigen, dem Komitee
«Schluss mit dem Schnüffelstaat» beizutreten und die Volksinitiative für die
Abschaffung der politischen Polizei zu unterstützen. Namentlich die Jungliberale
Bewegung der Schweiz (Jungfreisinnige), der Christliche Verein Junger Männer, der
Schweizerische Studentenverein und die mitgliederstarke Pfadfinderbewegung
kritisierten diese Entscheide. Eine Ende Juni durchgeführte ausserordentliche
Delegiertenversammlung bestätigte jedoch die früheren Beschlüsse mit
Zweidrittelsmehrheiten. Die erwähnten oppositionellen Vereine distanzierten sich
ausdrücklich davon und kritisierten auch die Entscheidungsstrukturen des SAJV, welche
nur wenig Rücksicht auf die zahlenmässige Stärke der angeschlossenen Organisationen
nehmen, als undemokratisch. 28

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 30.06.1990
HANS HIRTER

Der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (BFS), welcher der Dachverband für
Frauengruppierungen aus diversen Bereichen ist und insgesamt rund 400'000
Mitglieder zählt, wählte die Waadtländerin Jacqueline Stalder zur neuen Präsidentin. 
Am gleichen Tag, als der seit je bürgerlich dominierte BFS sein hundertjähriges
Jubiläum feierte, gab die OFRA Schweiz (Organisation für die Sache der Frau) ihre
Auflösung bekannt. Die Ende der siebziger Jahre von der POCH initiierte OFRA war
Dachverband für eine Reihe von feministischen Gruppierungen gewesen. 29

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 26.04.1997
HANS HIRTER

Das Kinderhilfswerk Pro Juventute gelangte im Berichtsjahr mit der Information an die
Presse, es kämpfe seit mehreren Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten und sein
Überleben sei zwei Jahre vor dem hundertjährigen Jubiläum gefährdet. Mehrere
prominente Personen und Politiker machten sich in der Folge für die Vereinigung stark
und warben für Spenden. 30

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 27.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Für einigen Wirbel sorgte die vom ehemaligen Luzerner SVP-Präsidenten René Kuhn im
April gegründete Interessengemeinschaft Antifeminismus, die gegen die
Diskriminierung von Männern eintreten will. Gegen ein geplantes Treffen im Oktober
2010 protestierte ein „Bündnis gegen das Antifeminismus-Treffen“, das der IG Gewalt
androhte, worauf die Zusammenkunft an einen geheimen Ort verlegt wurde. 31

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 27.10.2010
MARC BÜHLMANN

Die letztjährige landesweite Kampagne zur Rettung der finanziell angeschlagenen Pro
Juventute, bei der sich Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Gesellschaft engagiert
hatten, zeigte erste Wirkung. Die Bereitschaft, sich für die Stiftung zu engagieren, war
nach Stiftungsdirektor Stephan Oetiker deutlich zu spüren: Grossfirmen spendeten
Geld oder Firmen stockten ihre bisherigen Beiträge auf. 32

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 18.01.2011
DEBORA SCHERRER

Sechs nationale Familien- und Elternorganisationen bündelten 2011 ihre Kräfte, um die
Kompetenzen der Eltern zu stärken. Um den neuen Herausforderungen der Elternschaft
begegnen zu können, setzten sie auf die Schwerpunkte Elternberatung, Eltern und
Bildung, Kleinkinderförderung bei Migrationshintergrund und Öffentlichkeitsarbeit. 33

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.02.2011
DEBORA SCHERRER

Pro Juventute schrieb 2011 zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder schwarze Zahlen: Die
Organisation beendete das Geschäftsjahr mit CHF 16 000 im Plus. Dies sei möglich
gewesen dank einer Intensivierung der Mittelbeschaffung, aktiverer Kommunikation und
einer Umstrukturierung. Im Berichtsjahr feierte die Vereinigung ihr hundertjähriges
Jubiläum. 34

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 04.04.2012
JOHANNA KÜNZLER

Ende Oktober 2016 wurde Alt-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf zur neuen
Präsidentin von Pro Senectute Schweiz gewählt. Sie trat das Amt im April 2017 an, im
Jahr des 100-jährigen Bestehens der Stiftung, die sich für das Wohl von älteren
Menschen einsetzt. 35

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 27.10.2016
SAMUEL BERNET

Die neuen Doppelstockzüge der SBB sorgten bei der Behindertenorganisation Inclusion
Handicap für rote Köpfe. Gleich mehrere Stellen der neuen Züge seien nicht
behindertengerecht konzipiert worden, wie der Tages-Anzeiger und die NZZ im Januar
basierend auf einem Beitrag des SRF-Nachrichtenmagazins «10 vor 10» berichteten. So
verfügten die Wagen beispielsweise über eine zu steile Rampe, die vom
Passagierbereich zur Tür hinaufführe, sowie über einen zu hohen Absatz zum Trittbrett
und eckige Türkanten. Da ein Teil der bestellten Züge bereits gebaut worden sei und die
SBB deshalb keine baulichen Anpassungen mehr vornehmen wollte, erhob der Verein
Inclusion Handicap eine Verbandsbeschwerde gegen «die Betriebsbewilligung für die
drei Zugtypen». Darin verlangte der Verband, dass sich die SBB zu insgesamt fünfzehn
Anpassungen zugunsten der Barrierefreiheit verpflichte. Die SBB, so der Tages-Anzeiger
weiter, beantragte darauf eine Abweisung der Beschwerde, da die Inbetriebnahme der
Züge bereits zum Zeitpunkt der Beschwerde stark verzögert gewesen sei und man von
hohen Kosten für die Anpassungen ausgehe.

Im darauf folgenden Gerichtsstreit konnten sich der Verband und die SBB zumindest
teilweise aussergerichtlich einigen, wie das St. Galler-Tagblatt im November 2018
berichtete. Die SBB werde etwa entspiegelte Kundeninformationsmonitore sowie ein
durchgehendes Leitsystem zum Ertasten in den neuen Doppelstockzügen einbauen.
Auch sollen mehr Sitzplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zur Verfügung
gestellt werden sowie Stellen besser gekennzeichnet werden, an denen ein Stolperrisiko
bestehe.
Der Rechtsstreit zwischen der SBB und Inclusion Handicap war aber damit nicht
abgeschlossen: Insgesamt seien noch elf weitere Punkte der im Januar eingereichten
Beschwerde zu klären, etwa die schlechte Erreichbarkeit von Türöffnungstasten für
Rollstuhlfahrer. 36

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 05.11.2018
CHRISTIAN GSTEIGER
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Pascale Bruderer (sp, AG) trat am 21. Juni 2019 nach fünf Jahren von ihrem Amt als
Präsidentin von Inclusion Handicap zurück. Wie der Dachverband der
Behindertenorganisationen per Medienmitteilung bekannt gab, prägte Bruderer die
Neuausrichtung des Dachverbands entscheidend mit: «Menschen mit Behinderungen
und ihre Angehörigen verdienen eine starke, vereinte Stimme», bilanzierte Bruderer
darin ihre Amtszeit als APpell für die Zukunft. Sie habe ihre Tätigkeit stets als
Engagement mit, nicht für Menschen mit Behinderung gesehen, sagte Bruderer in ihrer
Abdankungsrede.
Vizepräsidentin Verena Kuonen werde den Verband ad interim leiten, bis eine
Nachfolge gefunden worden sei, liess Inclusion Handicap verlauten. 37

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 21.06.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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